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FrühlIngs-
stImmung  
Im blüemlI-
QuartIer

In urbanen Räumen sind 
grosse, brachgefallene  
Industrie- und Gewerbe-
areale zunehmend bebaut. 
Darum geraten vermehrt 
kleinteilige Quartierer- 
neuerungen in den Fokus  
von Immobilienwirtschaft, 
Planern und öffentlicher 
Hand. Diese Entwicklungs-
vorhaben erfordern an- 
gepasste Instrumente, Pro-
zesse und Organisations-
formen. 

Text: Matthias Thoma

Der bekannte Glattpark und das heimelige Blüemli-
Quartier sind Nachbarn in der Vorortgemeinde 
Opfikon bei Zürich. Im Glattpark haben sich die 
Grund eigentümer in Zusammenarbeit mit profes-
sionellen Immobilienentwicklern in einen klar or-
ganisierten Entwicklungsprozess eingebracht und 
die ehemals unbebaute Landreserve nach einem 
gesamtheitlichen Konzept entwickelt. Das Blüemli-
Quartier hingegen ist ein langsam gewachsenes 
Viertel mit kleinteiligem Grundeigentum, geprägt 
von Ein- und Zweifamilienhäusern. Wie kann die-
ses Quartier erneuert und verdichtet werden? Eine 
drängende Frage, die nicht nur in Opfikon von 
Belang ist. Die gesamte Schweiz ist geprägt von 
Blüemli-Quartieren.

«InnenentwIcklung 2.0»
In den letzten zwanzig Jahren hat die Transforma-
tion von Industriebrachen oder anderen nicht mehr 
genutzten Arealen grosse Aufmerksamkeit erfah-
ren. Die öffentliche Hand, Planer und Architekten 
haben deren Chancen genauso umarmt wie die Im-
mobilienwirtschaft: Unter Stichworten wie «Flä-
chenrecycling», «standortgerechte Dichte» und 
«nachhaltige Rendite» sind neue Stadt- und Orts-
teile entstanden. Dafür wurde ein passendes Set 
an Organisationsmodellen, Planungsinstrumen-
ten und -prozessen entwickelt und angewendet. 
Städte bauliche Verträge, Testplanungsverfahren, 
Rahmengestaltungspläne und ergänzende Gestal-
tungspläne sind Beispiele für erprobte und umge-
setzte Lösungen an der Schnittstelle zwischen öf-
fentlicher Hand und Privaten. Die Abweichung von 
der Regelbauweise wurde zum Prinzip. Die priva-
ten Grundeigentümer und Entwickler organisierten 
sich in Grundeigentümervereinigungen, Entwick-
lungsgesellschaften oder durch Entwicklungsver-
einbarungen. Die Organisationsformen waren bei 
einem oder wenigen Grundeigentümern in ihrer 
Komplexität oftmals überschaubar. 

In den nächsten zwanzig Jahren werden die 
Blüemli-Quartiere vermehrt in den Fokus geraten. 
Erstens sind insbesondere in urbanen Räumen die 
grossen, zusammenhängenden Areale entwickelt 
oder geplant. Kantone und Gemeinden sichern 
zudem immer häufiger Industrie- und Gewerbe-
flächen zum Erhalt von preisgünstigen Angebo-
ten für Industrie, Gewerbe oder Logistik. Zweitens 
wirkt das neue Raumplanungsgesetz: Die Ent-
wicklung auf der grünen Wiese wird zunehmend 
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erschwert, die Nachfrage wird in den Bestand um-
geleitet. Drittens kommt der in den 1950er- und 
1960er-Jahren gebaute Gebäudebestand in ein Al-
ter, in welchem Sanierungen notwendig sind, sich 
Ersatzneubauten rechnen und die Bewohner diese 
Häuser aufgrund veränderter Bedürfnisse verlas-
sen wollen. Die drei Treiber begründen eine neue 
Phase der Innenentwicklung – nennen wir sie die 
«Innenentwicklung 2.0». Sie befasst sich mit klein-
teiligen Grundeigentumsstrukturen. Oftmals lie-
gen diese gewachsenen Ein- und Zweifamilien-
hausgebiete in W2-Zonen, manchmal handelt es 
sich auch um Mehrfamilienhäuser in W3- und W4-
Zonen. Ihre Herausforderungen sind die hohe Zahl 
der Grundeigentümer, geringe finanzielle Mittel, 
die nicht vorhandene Professionalität der privaten 
Grundeigentümer, die Selbstnutzung des Eigen-
tums und die häufig unklaren oder widersprüch-
lichen Absichten der öffentlichen Hand.

angepasste organIsatIonsmodelle, 
planungsInstrumente und -prozesse
Diese Form der Innenentwicklung erfordert neue 
Werkzeuge oder eine veränderte Anwendung be-
stehender Verfahren. In der Fachwelt wird derzeit 
ein Enteignungsrecht für blockierte Gebietsent-
wicklungen intensiv diskutiert. Im Falle eines öf-
fentlichen Interesses sollen einzelne Grundeigen-
tümer enteignet werden können. Wie auch immer 
man ordnungspolitisch zu einem derartigen Vorge-
hen steht – man darf nicht darauf hoffen, dass die 
«Innenentwicklung 2.0» damit wesentlich schnel-
ler, qualitätsvoller oder öfter abläuft. Die Zahl der 
Exekutivpolitiker, die von einem derartigen Verfah-
ren Gebrauch machen würden, dürfte überschau-
bar bleiben. Umso wahrscheinlicher könnten hin-
gegen genau diese Enteignungsentscheide auf dem 
Rechtsweg mit substanziellen Kostenfolgen und 
Verfahrensverzögerungen angefochten werden.

Die Blüemli-Quartiere benötigen vielmehr An-
sätze, die auf Freiwilligkeit, Anreizen sowie Gleich-
richtung und Vergemeinschaftung der Interessen 
und Absichten beruhen. Ein Hauptproblem besteht 
dabei in der Überwindung von Eintrittshürden in 
den Entwicklungsprozess. Laien erkennen mögli-
che Mehrwerte einer Quartiererneuerung oftmals 
nicht und haben darum keine Bereitschaft, dafür 
auch nur sehr geringe Beträge zu investieren. Ent-
sprechend sind «Kümmerer» notwendig, die eine 
Gebietsentwicklung anschieben und in Vorleistung 

gehen. Hier hat die öffentliche Hand die Mög-
lichkeit, eine Rolle zu übernehmen und Gebiets-
entwicklungen planerisch und organisatorisch 
vorzubereiten. Dies kann sie mit einer unterneh-
merischen Haltung tun: Allfällige geschaffene Pla-
nungsmehrwerte können bei der Realisierung von 
Projekten nach neuer Grundordnung zur Finanzie-
rung der Planungsvorleistungen verwendet werden.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, 
dass der heute oft angewandte Mix aus städtebauli-
chem Studienauftrag, Sondernutzungsplanung und 
städtebaulichem Vertrag nur bedingt geeignet ist. 
Vielmehr ist eine neue Regelbauweise für Quartiere 
auszuarbeiten, die sukzessive umgesetzt werden 
kann und in welcher die Arrondierung des Grund-
eigentums möglich, aber nicht zwingend ist. Als Ba-
sis dafür sind flexible, baulich-räumliche, aber auch 
nutzungsbezogene Quartierentwicklungsstrategien 
notwendig – abschliessend gedachte städtebauliche 
Entwürfe sind in diesen Gebieten nicht umsetzbar. 

Entscheidend für die Qualität und Geschwin-
digkeit einer Quartiererneuerung wird die Organi-
sationsform zwischen den Privaten sein. Dazu sind 
Modelle zu wählen, die niederschwellig beginnen, 
beispielsweise als Grundeigentümervereinigungen. 
Sukzessive kann die Organisation in eine stärkere 
Form der Vergemeinschaftung überführt werden, 
allenfalls auch für Teilgebiete. Eine angepasste 
Form von Entwicklungsvereinbarungen professio-
neller Immobilienentwickler kann ein vielverspre-
chender Ansatz sein.

chancen Für proFessIonelle entwIckler
In der Transformation dieser Gebiete liegt erheb-
liches Flächenpotenzial teilweise an hervorragen-
den Lagen, welches zunehmend für professionelle 
Immobilienentwickler interessant wird. Auch sie 
können die Rolle des «Kümmerers» übernehmen: 
In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern 
und der öffentlichen Hand zeigen sie eine langfris-
tige Entwicklungsstrategie für ein Gebiet auf. Sie 
sichern sich zu einzelnen Grundstücken bei den 
Grundeigentümern Anteile an allfälligen Planungs-
mehrwerten. Damit können sie für ihre eigenen, 
aber auch für andere Grundstücke Entwicklungs-
gewinne realisieren, die ihre Planungsvorleistun-
gen rechtfertigen.
Der Autor ist Leiter Raum- und Standortentwicklung bei EBP. Das unab-
hängige Beratungs-, Planungs- und Ingenieurunternehmen hat Standorte 
in der Schweiz, Deutschland, Brasilien, Chile und Hongkong.
www.ebp.ch
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